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Nummer Datum Antragsteller Standort Baumnummer Baumart

Alter in 

Jahren Vitalität Grund Wunsch des Antragstellers Empfehlung der Verwaltung

1 16.08.2024 Anlieger

An der 

Schluse 1102 Kastanie 40 sehr gut PV-Anlage

Zurückschneiden, das 

keine Verschattung der PV-

Anlage erfolgt.

Da Kastanien sehr empfindlich auf Rückschnitte 

reagieren und der Habitus erhalten bleiben muss 

wird ein Rückschnitt nicht befürwortet

2 06.02.2025 Anlieger

Kleibrink -

Gennericher 

Weg 1540 Linde 40 sehr gut Zufahrt Fällung

Da der Baum für die Erschließung hinderlich ist 

soll er durch den Antragsteller gefällt werden. 

Der Stubben ist zu entfernen und eine 

ordnungsgemäße Pflasterung herzustellen. Dies 

ist ebenfalls vom Antragsteller durchzuführen 

und zu finanzieren. Darüber hinaus sind die auf 

dem Grundstück vorhanden Bäume durch eine 

Eintragung einer Baulast festzusetzen. Für den 

gefällten Baum ist ein neuer Baum in einer 

neuen Baumscheibe mit Baumgrube in 

Absprache mit dem Bauhofleiter zu pflanzen.

3a und b 06.02.2025 Anlieger

An der 

Schluse 1169 und 1170 Wildbirne 40 sehr gut

PV-Anlage 

geplant Rückschnitt

Dauerhafter Rückschnitt zweier Bäume zur 

Verminderung der Beschattung der PV-Anlage, 

Ein Pflegeschnitt und das Entfernen von ggf. 

vorhandenen Totholz, werden im Rahmen der 

Unterhaltung erfolgen.

4 26.07.2024 Anlieger

An der 

Schluse 1181 Wildbirne 40 sehr gut PV-Anlage Fällung

Da der Baum sehr vital ist und keine 

Beschädigungen des Stammes, sowie 

Pflegeverletzungen (Kappungen o.ä.) 

festzustellen sind wird die Fällung nicht 

befürwortet,Ein Pflegeschnitt und das Entfernen 

von ggf. vorhandenen Totholz werden im 

Rahmen der Unterhaltung erfolgen.

5 26.05.2025 Anlieger

Krummer 

Timpen 2019 Linde 40 sehr gut

Pv-Anlage, 

Wurzelein-

wuchs in 

Grundleitung Fällung

Da der Baum mit einem Stammumfang von 70 

cm sehr vital ist und keine Beschädigungen des 

Stammes, sowie Pflegeverletzungen (Kappungen 

o.ä.) festzustellen sind wird die Fällung nicht 

befürwortet. Ein Pflegeschnitt und das Entfernen 

von ggf. vorhandenen Totholz werden im 

Rahmen der Unterhaltung erfolgen. Eine 

Verbesserung des Standortes kann evtl. durch 

eine Vergrößerung der Baumscheibe erfolgen.
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